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Der Prüfungsausschuss Bachelor     Gelsenkirchen, 22.04.2025 

bei der HSPV NRW 

 

 

Klausur 

 

Modul 3.1 SGV I, 1. WDH. 

Studiengang VBWL 

Einstellungsjahrgang 2023 

Seitenzahl inkl. Anlagen 22 

Hilfsmittel Lt. Hilfsmittelbestimmungen 

Klausurlänge 240 Minuten 

 

 

Die Vollständigkeit der Klausuraufgabe nebst etwaigen Anlagen bitte sofort überprüfen! 
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Teilmodul Rechnungswesen III 

(Bearbeitungsanteil insgesamt ca.34 %) 
 

Aufgabe 1: Bewertung von Forderungen                                                  (Bearbeitungsanteil ca. 10 %) 

 

Sachverhalt: 

Im Rahmen der vorbereitenden Jahresabschlussbuchungen für 2024 hat das Konto 

„Gewerbesteuerforderungen“ einen Stand von 3.000.000 €. 

 

Darin enthalten sind zwei Forderungen, die aufgrund ihrer Höhe einzeln betrachtet werden sollen. 

Bei der ersten Forderung in Höhe von 800.000 € geht man davon aus, dass das Ausfallrisiko bei 60 % 

liegt. Eine Einzelwertberichtigung hierzu besteht bisher nicht. 

Bei der zweiten Forderung in Höhe von 400.000 € handelt es sich um eine Forderung, die bereits im 

Vorjahr zu 80 % einzeln wertberichtigt wurde. Das Unternehmen hat einen Antrag auf Stundung 

gestellt und über die Forderungshöhe eine Ausfallbürgschaft vorgelegt. Die Forderung gilt nunmehr 

als sicher.  

 

Im Rahmen der Inventur werden Forderungen im Wert von 80.000 € unbefristet niedergeschlagen. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie der Kommune sieht in diesen Fällen eine Anwendung 

des § 27 Abs. 4 KomHVO vor. 

 

Der Restforderungsbestand soll pauschal wertberichtigt werden mit einem Ausfallsatz von 5 %. Das 

Konto „Pauschalwertberichtigung“ hat einen Stand von 180.000 €. 

 

Aufgaben: 

 

1.1 Bei welcher Bilanzposition und mit welchem Wert werden die „Gewerbesteuerforderungen“ 

in der Bilanz 2024 ausgewiesen? 

 

1.2 Welche Ergebniswirkung ergibt sich aus der Bewertung der Gewerbesteuerforderung 

insgesamt? Geben Sie auch die Positionsbezeichnungen und Werte nach § 2 KomHVO an! 

 

1.3  Bilden Sie alle notwendigen Buchungssätze! 

 

Aufgabe 2: Gewinnverwendung                                                                  (Bearbeitungsanteil ca. 18 %) 

 

Sachverhalt: 

Das Eigenkapital der Stadt D hat zum 31.12.23 folgenden Aufbau (inklusive Angabe der 

Vorjahreszahlen): 
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 Eigenkapital 31.12.2023 Eigenkapital 31.12.2022 

Allgemeine Rücklage 5.000.000 € 5.500.000 € 

Sonderrücklage 0 € 0 € 

Ausgleichsrücklage 1.000.000 € 1.500.000 € 

Jahresüberschuss /  

Jahresfehlbetrag 

2.000.000 €  

- 500.000 € 

 

2.1 Erklären Sie, warum sich die Eigenkapitalpositionen vom 31.12.2022 auf den 31.12.2023 

verändert haben! 

 

2.2 Zeigen Sie den Eigenkapitalausweis nach Gewinnverwendung für 2023 nach GO n.F.! 

 

2.3 Wie ändert sich die Ergebnisverwendung für 2023, wenn statt eines Jahresüberschusses (in 

Höhe von 2.000.000 €) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 2.500.000 € ausgewiesen wird? 

Gehen Sie auf mögliche Handlungsalternativen ein und beschreiben Sie die jeweiligen 

aufsichtsrechtlichen Konsequenzen. Prüfen Sie ebenfalls, ob ein Haushaltsausgleich vorliegt 

und sich aus der jeweiligen Ergebnisverwendung die Pflicht ergibt, ein 

Haushaltssicherungskonzept zu erstellen! Geben Sie abschließend eine begründete 

Handlungsempfehlung, für welche Art der Ergebnisverwendung sich die Kommune 

entscheiden soll.  

 

 Bearbeitungshinweis:  

Diese Teilaufgabe ist der Hauptteil der Aufgabenstellung. Beantworten Sie die gestellten 

Fragen ausführlich! 

 

2.4 Wenn sich aus der Jahresabschlusserstellung 2023 erstmals die Pflicht ergibt, ein 

Haushaltsicherungskonzept zu erstellen, hat die Kommune dann für 2024 eine 

Nachtragssatzung mit HSK zu erlassen? 

 

Aufgabe 3: Jahresabschlussanalyse                                                               (Bearbeitungsanteil ca. 6 %) 

 

3.1 Im Rahmen ihrer Haushaltsrede weißt die Kämmerin Rita Sorglos darauf hin, dass es ihr 

gelungen sei, die Sach- und Dienstleistungsquote von vormals 30 % auf 25 % zu verringern. 

Dies bedeute, dass die Kommune weniger Leistungen von Dritten in Anspruch genommen 

habe und damit eigenständiger sei als bisher. 

 

Nennen Sie zwei Gründe, warum die Aussage der Kämmerin nicht zwangsläufig richtig ist!  

 

3.2 Im Rahmen der Jahresabschlussanalyse sind die Sonderposten dem Fremdkapital 

zuzurechnen. Stimmt diese Aussage? Gehen Sie bitte auf die Bilanzpositionen des § 42 Abs. 4 

Nr. 2.1 – 2.3 KomHVO gesondert ein. Sonstige Sonderposten müssen nicht betrachtet werden. 
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Teilmodul Statistik 

(Bearbeitungsanteil insgesamt ca.33 %) 
 

Aufgabe 4                                                                                                          (Bearbeitungsanteil ca. 13 %) 

 

Die Verwaltung der Stadt Dortmund erstellt im Laufe eines Jahres zahlreiche Bußgeldbescheide. Die 

nachfolgende Tabelle gibt Aufschluss über die Zahl dieser Bescheide im jeweiligen Monat sowie die 

damit erzielten Einnahmen. 

 

Monat Zahl der 

Bußgeldbescheide 

Einnahmen in Euro 

Januar 75 2.000 

Februar 65 2.500 

März 67 2.000 

April 90 1.500 

Mai 110 1.500 

Juni 62 1.400 

Juli 76 1.000 

August 82 1.600 

September 131 3.500 

Oktober 105 2.700 

November 89 2.900 

Dezember 65 1.800 

 

1. Geben sie für die Variablen „Monat“, „Zahl der Bußgeldbescheide“ sowie „Einnahmen in Euro“ 

das jeweilige Skalenniveau an. Begründen Sie die Antwort. 

2. Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten zwischen den Einnahmen und der Anzahl der 

Bußgeldbescheide.  

3. Erstellen Sie für diesen Sachverhalt eine einfache lineare Regression. Was ist die abhängige 

und was ist die unabhängige Variable? Interpretieren Sie die Koeffizienten der 

Regressionsgraden. Handelt es sich um ein geeignetes Regressionsmodell? Begründen Sie die 

Antworten. 

 

Aufgabe 5                                                                                                            (Bearbeitungsanteil ca. 9 %) 

 

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Dortmund hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hotel- 

und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA) eine Erhebung zur Zahl der Übernachtungen in den Jahren 

2019 und 2024 durchgeführt und möchte nun die Entwicklung in den vergangenen Jahren genauer 

analysieren.  
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Anzahl der Nächte Anzahl der Personen 

im Jahr 2019 

Anzahl der Personen 

im Jahr 2024 

1 200 900 

2 300 700 

3 800 900 

4 1.100 700 

5 700 600 

6 200 250 

 

Sie sollen die Statistik auswerten und folgende Angaben machen. 

 

1. In welchem Jahr fiel die Anzahl der Übernachtungen insgesamt höher aus: in 2019 oder in 

2024? Zeichnet sich für die Stadt Dortmund ein positiver oder ein negativer Trend ab? 

2. Wie lautet der Modus für das jeweilige Jahr?  

3. In welchem Jahr fiel die durchschnittliche Dauer an Übernachtungen höher aus? Berechnen 

Sie dazu das arithmetische Mittel für beide Jahre und vergleichen Sie die jeweiligen Werte 

miteinander? Welche Schlussfolgerung ziehen Sie? 

4. Wie hoch ist die Standardabweichung im jeweiligen Jahr? 

 

Aufgabe 6                                                                                                           (Bearbeitungsanteil ca. 11 %) 

 

Im vergangenen Jahr wurden Studierende der TU Dortmund zum Angebot an Mittagsessen 

(zufrieden, neutral, unzufrieden) in der Mensa befragt. Dabei wurde zudem das Merkmal 

Fachbereichszugehörigkeit (Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften) der Studierenden 

miterfasst.  In der nachfolgenden Tabelle sind die entsprechenden Antworten aufgeführt.   

 

 Fachbereichszugehörigkeit 

Geisteswissenschaften Naturwissenschaften 

Zufrieden 74 87 

Neutral 84 76 

Unzufrieden 42 37 

 

1. Welche Merkmalsart und welches Skalenniveau ist jeweils bei den Variablen gegeben? 

Begründen Sie die Antworten. 

2. Berechnen Sie den Cramerschen Kontingenzkoeffizienten (Cramer’s V) und interpretieren Sie 

das Ergebnis.  

3. Die Hochschulverwaltung der TU Dortmund möchte von Ihnen wissen, ob mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% die Zufriedenheit mit der Mensa abhängig von der 

Fachbereichszugehörigkeit ist. Wie lautet Ihre (begründete) Antwort? 
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Teilmodul Controlling  

(Bearbeitungsanteil insgesamt ca.33 %) 
 

Aufgabe 7: Grundlagen Bearbeitungsanteil ca. 15 % 

 

1. Erläutern Sie den Begriff des Controllings. 

2. Grenzen Sie das Controlling vom Management ab. 

3. Controlling kann in der Linienorganisation, wie auch in der Stabsorganisation eingeordnet 

werden. Zeigen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile der beiden Organisationsformen auf. 

 

Aufgabe 8: ABC-Analyse Bearbeitungsanteil ca. 18 % 

 

Die Stadt A betreibt eine Krankenhauszentralwäscherei (KZW) als Eigenbetrieb. Neben den eigenen 

Krankenhäusern zählen auch Krankenhäuser aus den Nachbargemeinden zum Kundenstamm. Sie 

werden als zuständige Controllingabteilung gebeten, die Umsatzzahlen für das Jahr 2024 für die 

Bürgermeisterin der Stadt A so zusammenzustellen, dass ersichtlich ist, wie die KZW von welchem 

Krankenhaus genutzt wird. 

 

Folgende Umsatzzahlen liegen Ihnen vor: 

 

Krankenhaus Umsatz 2024 

A1 236.985,- € 

A2 532.944,-€ 

A3 1.003.412,-€ 

A4 40.120,-€ 

B 713.569,-€ 

C1 990.363,-€ 

C2 70.223,-€ 

D 356.214,-€ 

E1 874.552,-€ 

E2 369.114,-€ 

 

1. Erläutern Sie kurz, was das Ziel eine ABC-Analyse ist. 

2. Führen Sie eine ABC-Analyse für die KZW durch. Stellen Sie ihre Ergebnisse tabellarisch dar. 

Wenden Sie hierbei folgende Klassifizierung an: 

A-Objekte: 80 Prozent 

B-Objekte: 15 Prozent 

C-Objekte : 5 Prozent 

3. Interpretieren Sie das Ergebnis für die Bürgermeisterin. Gehen Sie hierbei auch darauf ein, 

ob es weiterhin lohnenswert für die Stadt A ist, die Dienstleistungen der KZW 

Krankenhäusern außerhalb des Stadtgebietes anzubieten. 
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ANHANG 
Rechnungswesen III 

 

Auszug aus der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

mit Stand vom 01.10.2024 

 

8. Teil 

Haushaltswirtschaft 

 

§ 75 

Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige 

Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Gemeinde hat Bücher zu führen, in denen nach Maßgabe 

dieses Gesetzes und nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter 

Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen die 

Verwaltungsvorfälle und die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage in der Form der doppelten 

Buchführung ersichtlich zu machen sind. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und 

sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 

Rechnung zu tragen. 

(2) Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist 

ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der 

Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der 

Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme 

der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. 

(3) In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter 

Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den 

Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des 

Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage 

umgebucht werden. 

(4) Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine 

Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb 

eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die 

Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der 

Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die 

Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 vorliegen. 

(5) Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses nach § 95 Absatz 5 trotz 

eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Jahresfehlbetrag oder einen höheren 

Jahresfehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der 

Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall 

Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und 

solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete 

Haushaltswirtschaft wiederherzustellen. §§ 123 und 124 gelten sinngemäß. 
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(6) Die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen ist 

sicherzustellen. 

(7) Die Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein nicht 

durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. 

 

§ 76 

Haushaltssicherungskonzept 

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein 

Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu 

bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der 

Haushaltssatzung 

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres der in der Schlussbilanz des 

Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird 

oder 

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des 

Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel 

zu verringern oder 

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. 

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss nach § 95 Absatz 5. 

(2) Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten 

Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es 

bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn 

aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das 

Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im 

Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen 

Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung 

des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Im 

Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 sind im Haushaltssicherungskonzept Maßnahmen zum 

nachhaltigen Wiederaufbau des kommunalen Eigenkapitals darzustellen. 

(3) Die Haushaltssicherung steht der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die 

Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegen. Dies gilt auch für die 

Aufnahme von Krediten nach § 86 und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur 

Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist. 

 

§ 77 

Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel 

1. soweit vertretbar und geboten, aus selbst zu bestimmenden Entgelten für die von ihr erbrachten 

Leistungen, sowie 

2. im Übrigen aus Steuern 

zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. 

 



 

9 

 

 

(3) Die Gemeinde hat bei der Finanzmittelbeschaffung auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer 

Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. 

(4) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist 

oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 

 

§ 78 

Haushaltssatzung 

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. 

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 

1. des Haushaltsplans 

a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des 

Haushaltsjahres, 

b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres, 

c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung), 

d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 

künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten 

(Verpflichtungsermächtigungen), 

2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, des Vortrages eines Jahresfehlbetrages und der 

Verringerung der allgemeinen Rücklage, 

3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung, 

4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind, 

5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. 

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und die Aufwendungen, 

Einzahlungen und Auszahlungen, den Stellenplan des Haushaltsjahres und das 

Haushaltssicherungskonzept beziehen. 

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das 

Haushaltsjahr. Sie kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. 

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für einzelne Bereiche durch Gesetz oder 

Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 

 

§ 79 

Haushaltsplan 

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 

voraussichtlich 

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, 

2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, 

3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

Die Vorschriften über die Sondervermögen der Gemeinde bleiben unberührt. 

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne zu 

gliedern. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan 

für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans. 
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(3) Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und 

Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von 

Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen 

veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die 

Ausgleichsrücklage verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 

nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden; § 84 ist zu 

beachten. Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Absatz 4 und § 76 zu 

beachten. Für die Deckung eines Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss des Planjahres gilt § 95. 

(4) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe 

dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften für die 

Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder 

begründet noch aufgehoben. 

 

§ 80 

Erlass der Haushaltssatzung 

(1) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird vom Kämmerer aufgestellt und dem 

Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. 

(2) Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. Soweit er von dem ihm 

vorgelegten Entwurf abweicht, kann der Kämmerer dazu eine Stellungnahme abgeben. Wird von 

diesem Recht Gebrauch gemacht, hat der Bürgermeister die Stellungnahme mit dem Entwurf dem 

Rat vorzulegen. 

(3) Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat ist dieser 

unverzüglich bekannt zu geben und während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur 

Einsichtnahme verfügbar zu halten. In der öffentlichen Bekanntgabe ist eine Frist von mindestens 

vierzehn Tagen festzulegen, in der Einwohner oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf 

Einwendungen erheben können und die Stelle anzugeben, bei der die Einwendungen zu erheben 

sind. Die Frist für die Erhebung von Einwendungen ist so festzusetzen, dass der Rat vor der 

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung darüber 

beschließen kann. 

(4) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu 

beraten und zu beschließen. In der Beratung des Rates kann der Kämmerer seine abweichende 

Auffassung vertreten. 

(5) Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde 

anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Die 

Haushaltssatzung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde 

öffentlich bekannt gemacht werden. Die Anzeigefrist beginnt erst zu laufen, wenn die gemäß Satz 1 

anzuzeigenden Unterlagen der Aufsichtsbehörde vollständig vorgelegt wurden. Die 

Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall aus besonderem Grund die Anzeigefrist verkürzen oder  

verlängern. Ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, so darf die 

Haushaltssatzung erst nach Erteilung der Genehmigung bekannt gemacht werden. 

(6) Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 

bis zum Ende der in § 96 Abs. 2 benannten Frist zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 
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§ 81 

Nachtragssatzung 

(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis 

zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung gelten die 

Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend. 

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 

1. sich zeigt, dass ein erheblicher Jahresfehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter 

Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen 

vermeiden lässt, 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen 

Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder 

Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen, 

3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen 

geleistet werden sollen. 

Dies gilt nicht für überplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3. 

(3) Absatz 2 Nummer 2 und 3 findet keine Anwendung auf 

1. geringfügige Investitionen, Instandsetzungen an Bauten oder Investitionsfördermaßnahmen 

sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen, 

2. Umschuldung von Krediten und 

3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich 

unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts ergeben. 

Für Verwaltungsvorfälle nach Satz 1 Nummer 1 kann der Rat eine Wesentlichkeitsschwelle 

festlegen. 

(4) Im Übrigen kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen oder die Erhaltung 

der Liquidität es erfordert, der Rat die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren. Er kann 

seine Sperre und die des Kämmerers oder des Bürgermeisters aufheben. 

 

§ 82 

Vorläufige Haushaltsführung 

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf 

die Gemeinde ausschließlich 

1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist 

oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere 

Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres 

Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen, 

2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben, 

3. Kredite umschulden. 

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung von Bauten, Beschaffungen und sonstigen 

Leistungen des Finanzplans nach Absatz 1 Nummer 1 nicht aus, so darf die Gemeinde mit 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 

bis zu einem Viertel des durchschnittlichen Betrags der Kreditermächtigungen für die beiden 

Vorjahre aufnehmen. Die Gemeinde hat dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit 

geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. Die  
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Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder 

versagt werden; sie kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu 

versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde 

nicht in Einklang stehen. 

(3) Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht 

bekannt gemacht, gelten ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 die nachfolgenden 

Bestimmungen vom Beginn des Haushaltsjahres - bei späterer Beschlussfassung über die 

Haushaltssatzung vom Zeitpunkt der Beschlussfassung - bis zur Genehmigung des 

Haushaltssicherungskonzeptes: 

1. Die Gemeinde hat weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen für die Besetzung 

von Stellen, andere personalwirtschaftliche Maßnahmen und das höchstzulässige 

Aufwandsvolumen des Ergebnishaushalts sowie die Regelungen zur Nachweisführung gegenüber 

der Aufsichtsbehörde zu beachten, die durch Rechtsverordnung des für Kommunales zuständigen 

Ministeriums im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium festgelegt werden. 

2. Der in Absatz 2 festgelegte Kreditrahmen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

überschritten werden, wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu einem nicht 

auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen 

würde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten ab dem 1. April des Haushaltsjahres bis zur 

Beschlussfassung über einen ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für 

ein Haushaltssicherungskonzept auch dann, wenn bis zu dem Termin kein ausgeglichener 

Haushalt beschlossen worden ist. 

 

§ 83 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, 

wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung soll jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet 

sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, 

soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des 

Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen. 

(2) Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur 

Kenntnis zu bringen. § 81 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(3) Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige 

Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. 

Absatz 1 Sätze 3 und 4 und Absatz 2 gelten sinngemäß. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung auf Maßnahmen, durch die später über- 

oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können. 

 

§ 84 

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu 

Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende  
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Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei 

Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der 

Entwicklung anzupassen und fortzuführen. 

(2) Soll in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Ausgleich eines geplanten 

Jahresfehlbetrages durch Vortrag erreicht werden, bedarf es dazu der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde. § 75 Absatz 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Die Aufsichtsbehörde kann die 

Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige 

Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint. 

 

§ 85 

Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, 

wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sie dürfen ausnahmsweise auch überplanmäßig oder 

außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der 

Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht 

überschritten wird. § 83 Abs. 1 Sätze 3 und 4 gelten sinngemäß. 

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 

Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich 

bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. In einer Haushaltssatzung für zwei 

Haushaltsjahre kann bestimmt werden, dass nicht in Anspruch genommene 

Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres weiter bis zum Erlass der nächsten 

Haushaltssatzung gelten. 

 

§ 86 

Kredite 

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 77 Absatz 4 nur für Investitionen, 

Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die daraus 

übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in 

Einklang stehen. Die Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich in Euro. In anderen Währungen ist die 

Kreditaufnahme nur in Verbindung mit einem Währungssicherungsgeschäft zulässig. 

(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, 

wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht 

wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 

(3) Die Aufnahme einzelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 

(Einzelgenehmigung), wenn 

1. die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 

der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 

31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, beschränkt worden sind, wobei die 

Einzelgenehmigung nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt werden kann, oder 

2. ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt worden ist und die Aufsichtsbehörde sich die 

Genehmigung der Aufnahme einzelner Kredite nach § 76 Absatz 2 Satz 5 vorbehalten hat. 
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(4) Entscheidungen der Gemeinde über die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die 

wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, sind der Aufsichtsbehörde unverzüglich, 

spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Eingehung der Verpflichtung, anzuzeigen. 

Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. Eine Anzeige ist nicht erforderlich für die Begründung von 

Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden Verwaltung. 

(5) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die Aufsichtsbehörde 

kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten der Verkehrsübung entspricht. 

 

§ 87 Sicherheiten und Gewährleistung für Dritte 

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann 

Ausnahmen zulassen. Für die Bestellung von Sicherheiten zur Finanzierung des Erwerbs von 

Grundstücken der Gemeinde durch Dritte finden die Sätze 1 und 2 keine Anwendung. 

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der 

Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme ist der 

Aufsichtsbehörde unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Übernahme, 

anzuzeigen. 

(3) Absatz 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den in Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften 

wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsgeschäften Dritter, aus 

denen der Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zu Leistungen erwachsen 

können. 

 

§ 88  

Rückstellungen 

(1) Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden 

Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte 

Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden. 

(2) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist. 

 

§ 89 

Liquidität 

(1) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung 

sicherzustellen. 

(2) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur 

Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, 

soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Im Rahmen des Jahresabschlusses ist 

durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung  

von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. § 86 Absatz 2 gilt 

entsprechend. 

(3) Ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, so bedarf der Höchstbetrag der 

Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde. 

( 
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4) Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite zur 

Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, 

für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. 

 

§ 90 

Vermögensgegenstände 

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur erwerben, soweit dies zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlich ist oder wird. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Bei Geldanlagen ist 

auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemessenen Ertrag erbringen. 

(3) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer 

Zeit nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen 

Wert veräußert werden. Ausnahmen sind im besonderen öffentlichen Interesse zulässig. Dies gilt 

insbesondere für Veräußerungen zur Förderung von sozialen Einrichtungen, des sozialen 

Wohnungsbaus, des Denkmalschutzes und der Bildung privaten Eigentums unter sozialen 

Gesichtspunkten. Vor dem Unterwertverkauf eines Grundstücks an Unternehmen ist die 

Vereinbarkeit der Vergünstigung mit dem Binnenmarkt sicherzustellen. 

(4) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt Absatz 3 sinngemäß. 

(5) Für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gemeindewaldungen gelten die Vorschriften 

dieses Gesetzes und des Landesforstgesetzes. 

 

§ 91 

Inventar, Inventur und allgemeine Bewertungsgrundsätze 

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und 

grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie 

ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen 

Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). 

(2) Körperliche Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu 

erfassen, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Das Inventar ist innerhalb der einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit 

aufzustellen. 

(4) Die Bewertung des in der Bilanz auszuweisenden Vermögens, der Sonderposten, der 

Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungsposten richtet sich nach 

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Dabei gilt insbesondere: 

1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der 

Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen; 

2. die Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und 

Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten; 

3. es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten; vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum 

Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem 

Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind; 

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert sind; 
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4. Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der 

entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen und 

5. die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen 

beibehalten werden. 

(5) Von den Grundsätzen des Absatzes 4 darf nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen 

werden. 

§ 92 

Eröffnungsbilanz 

(1) Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle 

nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Auf die 

Eröffnungsbilanz sind die für den Jahresabschluss geltenden Vorschriften mit Ausnahme des § 95 

Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 bis 3 entsprechend anzuwenden. Die Vorschriften der § 95 Absatz 3 und 

§ 96 sind entsprechend anzuwenden. 

(2) Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz ist auf der Grundlage von vorsichtig 

geschätzten Zeitwerten vorzunehmen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die 

Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten, soweit nicht Wertberichtigungen nach Absatz 5 vorgenommen werden. 

(3) Die Eröffnungsbilanz einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen unterliegt der örtlichen 

Prüfung nach §§ 101 bis 104, § 59 Absatz 3 gilt entsprechend. 

(4) Die Eröffnungsbilanz einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen unterliegt der überörtlichen 

Prüfung nach § 105. 

(5) Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz 

Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden fehlerhaft angesetzt worden sind, so ist 

der Wertansatz zu berichtigen oder nachzuholen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine 

Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss 

vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen. 

 

§ 93 

Finanzbuchhaltung 

(1) Die Finanzbuchhaltung hat die Buchführung und die Zahlungsabwicklung der Gemeinde zu 

erledigen. Die Buchführung muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche 

Lage der Gemeinde gegeben werden kann. Die Zahlungsabwicklung ist ordnungsgemäß und sicher 

zu erledigen. 

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Finanzbuchhaltung nicht nach § 94 durch eine Stelle außerhalb 

der Gemeindeverwaltung besorgen lässt, dafür einen Verantwortlichen und einen Stellvertreter zu 

bestellen. 

(3) Soweit die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung gewährleistet sind, kann die 

Finanzbuchhaltung für funktional begrenzte Aufgabenbereiche auch durch mehrere Stellen der 

Verwaltung erfolgen. Absatz 2 bleibt unberührt. 

(4) Die mit der Prüfung und Feststellung des Zahlungsanspruches und der Zahlungsverpflichtung 

beauftragten Bediensteten dürfen nicht die Zahlungen der Gemeinde abwickeln. Das Gleiche gilt 

für die mit der Rechnungsprüfung beauftragten Bediensteten. 
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(5) Der Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und sein Stellvertreter dürfen nicht Angehörige 

des Bürgermeisters, des Kämmerers, der Leitung und der Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung 

sowie mit der Prüfung beauftragter Dritter sein. 

(6) Die Geschäftsvorfälle der Sondervermögen und der Treuhandvermögen sind gesondert 

abzuwickeln, wenn für diese gesonderte Jahresabschlüsse aufgestellt werden. 

 

§ 94 Übertragung der Finanzbuchhaltung 

(1) Soweit die Gemeinde die Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der Finanzbuchhaltung 

nach § 93 nicht selbst besorgt, hat sie diese auf eine andere juristische Person des öffentlichen 

Rechts zu übertragen. Die ordnungsgemäße Erledigung und die Prüfung nach den für die 

Gemeinde geltenden Vorschriften ist zu gewährleisten. Der Beschluss über die Besorgung ist der 

Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 

(2) Für die automatisierte Ausführung der Geschäfte der kommunalen Haushaltswirtschaft dürfen 

nur Fachprogramme verwendet werden, die von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-

Westfalen zugelassen sind. Gleiches gilt für die Verwendung dieser Fachprogramme nach 

wesentlichen Programmänderungen. Die Gültigkeit der Zulassung soll befristet werden. Bei 

Programmen, die für mehrere Gemeinden Anwendung finden sollen, genügt eine Zulassung. Die 

technischen Standards, die erforderlich sind, um die gesetzlichen Voraussetzungen für die 

Programmzulassung zu erfüllen, werden von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

im Benehmen mit dem für Kommunales zuständigen Ministerium im Rahmen einer 

Verwaltungsvorschrift als Prüfhandbuch niedergelegt. 

 

§ 95 

Jahresabschluss 

(1) Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. 

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter 

Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und 

hat klar und übersichtlich zu sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, 

Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen 

und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu 

vermitteln. 

(2) Ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im 

Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Ein danach  

verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu 

verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr 

gedeckt werden kann. Die allgemeine Rücklage darf nicht negativ sein. 

(3) Der Jahresabschluss besteht aus 

1. der Ergebnisrechnung, 

2. der Finanzrechnung, 

3 .den Teilrechnungen und 

4. der Bilanz. 
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Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit den Bestandteilen des 

Jahresabschlusses nach Satz 1 eine Einheit bildet. Am Schluss des Anhangs sind die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die 

Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem 

Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Darüber hinaus 

hat die Gemeinde einen Lagebericht aufzustellen. 

(4) Dem Anhang sind als Anlagen beizufügen 

1. ein Anlagenspiegel, 

2. ein Forderungsspiegel, 

3. ein Eigenkapitalspiegel, 

4. ein Verbindlichkeitenspiegel und 

5. eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen. 

(5) § 80 Absatz 1 gilt sinngemäß. § 80 Absatz 2 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister den von ihr oder ihm bestätigten Entwurf innerhalb von 

sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuleitet. § 80 Absatz 2 

Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

 

§ 96 

Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung 

(1) Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom 

Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich 

beschließt er über die Behandlung des Jahresfehlbetrages. § 80 Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

Die Ratsmitglieder entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern sie die 

Entlastung oder sprechen sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe 

anzugeben. Wird die Feststellung des Jahresabschlusses vom Rat verweigert, so sind die Gründe 

dafür gegenüber dem Bürgermeister anzugeben. 

(2) Der vom Rat festgestellte Jahresabschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. 

Der Jahresabschluss ist öffentlich bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des 

folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. 

 

§ 96a 

Abweichungsbefugnis in besonderen Ausnahmefällen 

Das für Kommunales zuständige Ministerium wird ermächtigt, in Ausnahmefällen wie 

Katastrophen, einer epidemischen Lage von landesweiter Tragweite oder eines 

außergewöhnlichen Notstandes nach Artikel 115 des Grundgesetzes durch Rechtsverordnung, die  

mit Zustimmung des Landtags erlassen wird, Abweichendes zum Achten Teil dieses Gesetzes zu 

regeln. 
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Formelsammlung Statistik: 
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 , wobei Cmax = z / 1) - (z ; 

z = kleinere Wert von Zeilenanzahl und Spaltenanzahl 
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mit hij = beobachtete Häufigkeit, h*ij = theoretische Häufigkeit 

 

Intervallschätzung: 
 

W     1xx zxzx , wobei x  Standardabweichung der Stichprobenverteilung 

und  = Irrtumswahrscheinlichkeit 
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Stichprobenumfang (mit Zurücklegen): 
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
  wobei ɛ den absoluten Fehler (= halbe Intervallbreite) meint. 
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Hypothesentest: 
 

𝐻0 ∶ µ =  µ0  𝑍 =   
𝑥−µ0

𝜎𝑥
  bzw.   

𝐻0 ∶ 𝜋 =  𝜋0  𝑍 =  
𝑝− 𝜋0

√
𝜋0∗(1−𝜋0)

𝑛

, so dass |𝑍| >  𝑍1−𝛼

2

∗   Nullhypothese wird abgelehnt. 

 
Standardnormalverteilte z-Werte bei zweiseitigen symmetrischen Flächenanteilen: 
 

z 1 1,65 1,96 2 2,58 3 3,29 

1 -  68,3 % 90 % 95 % 95,5 % 99 % 99,7 % 99,9 % 
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Werte von 2  zu gegebenen Werten der Verteilungsfunktion einer 

Chi-Quadrat-Verteilung: 

 
 
 : Anzahl der Freiheitsgrade: (Zahl der Zeilen – 1) (Zahl der 
Spalten – 1) 
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